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VR-ZensurenSparen – Gutes Geld für gute Zensuren 
 
Informationen zur Auszahlung des Bonus bei VR-ZensurenSparen 
 
Mit VR-ZensurenSparen haben Sie einen Sparvertrag für Ihr Kind abgeschlossen, der auf Basis von 
den Schulnoten Ihres schulpflichtigen Kindes von Ihrer Raiffeisenbank eG Heide mit dem Zeugnis-
Bonus unterstützt wird. Folgende Bedingungen gelten hierfür: 
 

• Für die 5 besten schulfachspezifische Noten des Endjahreszeugnisses (keine Kopfnoten) zahlt 
die Raiffeisenbank eG, Heide einen Bonus in der nachfolgenden Höhe: 
Für eine 1 (sehr gut) oder 13 bis 15 Punkte = 5,00 Euro, 
für eine 2 (gut) oder 10 bis 12 Punkte = 3,00 Euro, 
für eine 3 (befriedigend) oder 7 bis 9 Punkte = 1,00 Euro 
 
Der Bonus wird gezahlt, sofern das Sparkonto regelmäßig per Dauerauftrag mit mindestens 
15,00 Euro monatlich bespart wird. Hierbei ist ausschlaggebend, dass die Besparung 
mindestens 12 Monate lang vor der jeweiligen Zeugnisausgabe regelmäßig erfolgt ist. Bei 
erster Kontoeröffnung tritt die Raiffeisenbank eG Heide diesbezüglich einmalig in 
Vorleistung, wenn ein entsprechender Dauerauftrag zu diesem Konto eingerichtet wird. 
 

• Zum Erhalt dieser Bonuszahlung ist nur das Kind berechtigt, auf dessen Namen das 
Sparkonto lautet. 
 

• Die Bonuszahlung erfolgt bei Vorlage des Original-Zeugnisses beim Berater in einer Filiale der 
Raiffeisenbank eG Heide direkt auf ein Jugend-Girokonto. Für jedes Zeugnis wird nur einmal 
ein Bonus gezahlt. 
 
Zur Buchung der Bonuszahlung fertigen wir bei Vorlage des Original-Zeugnisses eine Kopie 
davon an. 
 
Das Zeugnis muss bis zum 31.08. des laufenden Jahres, nach dem offiziellen Zeugnistermin in 
Schleswig-Holstein, bei uns vorgelegt werden. 
 

• Die Bonuszahlungen erfolgen für alle Endjahreszeugnisse des Kontoinhabers, die durch eine 
Grundschule ab der 3. Klasse, Gesamtschule, Hauptschule, Realschule oder ein Gymnasium 
ausgestellt werden. Zeugnisse anderer Schulen nach der regulären Schulzeit von max. 13 
Jahren bei normalem Verlauf (z.B. Berufsschule während der Ausbildung) sind davon 
ausgeschlossen. 
 

• Nach Beendigung der Schulzeit wird das Konto auf eine normale Spareinlage umgestellt. 
 

 
 
 
 
 
 


